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An die Parteien, Verbände und 

weitere interessierte Organisationen 

 
 

21. November 2025  

Umsetzung der Leitsätze zur Weiterentwicklung der Polizeiorganisation und der Polizeibe-

stände im Kanton Aargau; Dekret über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Poli-

zeidekret, PolD); Änderung; Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der Grosse Rat am 19. März 2024 vier Leitsätze zur Weiterentwicklung der Polizeiorganisation und 

der Polizeibestände im Kanton Aargau beschlossen. Zudem hat er den letzten Jahren drei parlamen-

tarische Vorstösse in diesem Themenbereich überwiesen. 

Der Regierungsrat zeigt im Anhörungsbericht auf, wie er die duale Polizeiorganisation im Kanton 

Aargau gezielt weiterentwickeln will. Unter anderem schlägt er dazu eine Änderung des Dekrets über 

die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Polizeidekret, PolD) vor. Zudem legt er dar, mit wel-

chen weiteren Massnahmen er die vom Grossen Rat beschlossenen Leitsätze sowie die drei parla-

mentarischen Vorstösse umsetzen will. 

Ich lade Sie ein, zur Anhörungsvorlage Stellung zu nehmen. Die Anhörungsunterlagen sind unter 

www.ag.ch/anhörungen abrufbar. 

Bitte beachten Sie: Diese Anhörung wird als eAnhörung durchgeführt. Ihre Stellungnahme reichen 

Sie bitte elektronisch via Smart Service Portal (www.ag.ch) ein. Wenn dies aus zwingenden Gründen 

nicht möglich ist, stellen Sie Ihre Stellungnahme bitte postalisch an das Departement Volkswirtschaft 

und Inneres, Rudolf Moos, Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau zu. Die Anhörungsfrist endet am 15. 

März 2026. 

Für die inhaltliche Beantwortung von Fragen zur Anhörung steht Ihnen Rudolf Moos, Stabsmitarbei-

ter, gerne zur Verfügung (Telefon 062 835 14 14 / E-Mail rudolf.moos@ag.ch). 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung. 

Freundliche Grüsse 

Dieter Egli 

Landammann 
 


